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HAUPTSATZUNG 
 

der Gemeinde Trebur im Landkreis Groß-Gerau 
 

 
 
Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 

24), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Trebur am 26.09.2025 folgende Hauptsatzung beschlos-

sen: 
 
 

§ 1 
Gemeindevertretung 

 
(1) Die Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung wird auf 31 festgelegt.  
 
(2) Die Gemeindevertretung wählt in der ersten Sitzung nach der Wahl aus ihrer Mitte eine oder ei-

nen Vorsitzenden und ihre oder seine Stellvertreterinnen oder Stellvertreter.  
 

(3) Die Zahl der Stellvertreterinnen und/oder Stellvertreter wird auf 5 festgelegt. Die Stellvertretung 
wird im Wechsel durchgeführt. 
 

 
§ 2 

Zuständigkeitsabgrenzung und Übertragung von Aufgaben 
 

(1) Die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählte Gemeindevertretung ist das oberste Organ der 
Gemeinde. Sie trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung. 
 

(2) Der Gemeindevorstand besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Aus-
gaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. 

 
(3) Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Ausschüsse. Ein Haupt- und 

Finanzausschuss muss gebildet werden. 
 

§ 3 
Gemeindevorstand 

 
(1) Der Gemeindevorstand arbeitet kollegial. Er besteht aus der hauptamtlichen Bürgermeisterin 

oder dem hauptamtlichen Bürgermeister und den Beigeordneten. 
 
(2) Die Zahl der Beigeordneten beträgt sieben. Die Stelle des/der ersten Beigeordneten wird ehren-

amtlich verwaltet. 
 
 

§ 4 
Ehrenbürgerrecht - Ehrenbezeichnung 

 
(1) Die Gemeinde kann Personen, die sich um sie besonders verdient gemacht haben, das Ehren-

bürgerrecht verleihen. 
 
(2) Personen, die als Mitglieder der Gemeindevertretung, Ehrenbeamtinnen oder Ehrenbeamte, 

hauptamtliche Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamte insgesamt mindestens zwanzig Jahre ihr Man-
dat oder Amt ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten: 
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Vorsitzende oder Vorsitzender   = Ehrenvorsitzende oder Ehrenvorsitzender der 
der Gemeindevertretung      Gemeindevertretung 
 
Mitglied der Gemeindevertretung = Ehrengemeindevertreterin oder Ehrengemeindevertre  

ter 
 
Bürgermeisterin oder Bürgermeister  = Ehrenbürgermeisterin oder Ehrenbürgermeister 
 
Beigeordnete                         = Ehrenbeigeordnete oder Ehrenbeigeordneter 
 
sonstige Ehrenbeamtinnen oder  = eine die ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit kenn- 
Ehrenbeamte                               zeichnende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz Ehren-. 
 
Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwiegend ausgeübten Funktion richten. 
 

(3) Das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung sollen in feierlicher Form in einer Sitzung der 
Gemeindevertretung verliehen werden. Den Geehrten ist eine Urkunde über die Verleihung des 
Ehrenbürgerrechtes oder der Ehrenbezeichnung auszuhändigen. 

 
(4) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung wegen unwürdigen Verhal-

tens entziehen. 
 
 

§ 5 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen, Verordnungen, öffentliche Bekanntmachungen nach dem Kommunalwahlgesetz und 

den aufgrund des Kommunalwahlgesetzes ergangenen Rechtsverordnungen sowie anderer Ge-
genstände, deren öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, werden durch Bereitstellung auf 
der Internetseite der Gemeinde Trebur im Sinne von § 5 a BekanntmachungsVO unter 
www.trebur.de öffentlich bekannt gemacht. 
Die Möglichkeit der öffentlichen Bekanntmachung auf der Internetseite gilt nicht im Bauleitplan-
verfahren. Hier erfolgt eine öffentliche Bekanntmachung mit Abdruck in den „Treburer Nachrich-
ten“.  
Satzungen sind mit ihrem vollen Wortlaut bekannt zu machen. Gesetzlich vorgeschriebene Ge-
nehmigungen sind zugleich mit der Satzung öffentlich bekannt zu machen. 
Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages vollendet, an dem die „Treburer 
Nachrichten“ den bekannt zu machenden Text enthält; bei Bekanntmachung im Internet mit dem 
Ablauf des Bereitstellungstages. 

 
(2) Die Bekanntmachung im Internet erfolgt durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Ge-

meinde unter Angabe des Bereitstellungstages. Zudem hat die Gemeinde in den „Treburer Nach-
richten“ im Sinne von § 1 Abs. 1 BekanntmachungsVO auf die Bekanntmachung im Internet und 
die einschlägige Internetadresse nachrichtlich hinzuweisen. In der Hinweisbekanntmachung ist, 
sofern es sich um die Bekanntmachung einer Satzung oder Verordnung der Gemeinde handelt, 
auf das Recht aufmerksam zu machen, diese während der öffentlichen Sprechzeiten der Verwal-
tung in Papierform einzusehen und sich gegen Kostenerstattung entsprechende Ausdrucke ferti-
gen zu lassen.  
Jede Person hat das Recht, im Internet bekannt gemachte Satzungen und Verordnungen der 
Gemeinde während der öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung in Papierform einzusehen und 
sich gegen Kostenerstattung entsprechende Ausdrucke fertigen zu lassen. Auf dieses Recht wird 
auch auf der Internetseite der Gemeinde hingewiesen. Sofern es sich um Bekanntmachungen 
nach dem Kommunalwahlgesetz und den aufgrund des Kommunalwahlgesetzes ergangenen 
Rechtsverordnungen handelt, ist die Stelle bzw. sind die Stellen in der Gemeindeverwaltung zu 
benennen, an der oder denen die öffentliche Bekanntmachung zu jedermanns Einsicht während 
der Dienststunden aushängt. 

 
(3) Satzungen, Verordnungen und sonstige öffentliche Bekanntmachungen treten am Tage nach 

Vollendung der Bekanntmachung in Kraft, sofern sie selbst keinen anderen Zeitpunkt bestimmen.  
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(4) Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte und Erläuterungen bekannt 

zu machen, so werden sie abweichend von Abs. 1 für die Dauer von 7 Arbeitstagen, wenn ge-
setzlich nicht ein anderer Zeitraum vorgeschrieben ist, während der Dienststunden der Gemein-
deverwaltung in Trebur, Ortsteil Trebur, Rathaus, Herrngasse 3, zur Einsicht für jede Person aus-
gelegt. Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Tageszeit und Dauer der Auslegung werden spä-
testens am Tage vor deren Beginn nach Abs. 1 öffentlich bekannt gemacht. Gleiches gilt, wenn 
eine Rechtsvorschrift öffentliche Auslegung vorschreibt und keine besonderen Bestimmungen 
enthält. Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages vollendet, an dem der Ausle-
gungszeitraum endet.  
 

(5) Die öffentliche Auslegung der Entwürfe der Bauleitpläne (Bebauungspläne oder FIächennut-
zungspläne) nach §3 Abs. 2 BauGB ist unter Angabe von Ort (Gebäude und Raum) und Dauer 
der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, mindestens eine Woche vorher öffentlich bekannt zu machen. Diese Bekanntmachung 
muss darüber hinaus den Gegenstand (genaue Bezeichnung des Entwurfs) sowie die Tageszeit 
der Auslegung benennen. Die Dauer der Auslegung bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 Satz 1 
BauGB. Daneben sind nach Maßgabe des § 4a Abs. 4 BauGB der Inhalt dieser Bekanntmachung 
und die auszulegenden Unterlagen zusätzlich in das Internet einzustellen und über das zentrale 
lnternetportal des Landes zugänglich zu machen. 
 

(6) Soll ein Bauleitplan (Bebauungsplan oder Flächennutzungsplan) in Kraft gesetzt werden, macht 
die Gemeinde nach Abs. 1 bekannt, dass der Bauleitplan beschlossen bzw. die Genehmigung er-
teilt wurde. Der Bauleitplan kann während der Dienststunden in der Gemeindeverwaltung in Tre-
bur, Herrngasse 3, Rathaus, eingesehen werden, worauf in der öffentlichen Bekanntmachung un-
ter Angabe der Dienststunden (Tageszeit) und des Auslegungsortes (Gebäude und Raum) hin-
zuweisen ist. In der Bekanntmachung ist auch darauf hinzuweisen, dass die Dauer der Auslegung 
zeitlich nicht begrenzt ist. Die Gemeinde hält Bauleitplan, Begründung und die zusammenfassen-
de Erklärung nach § 6a bzw. § 10a BauGB mit Wirksamwerden der Bekanntmachung zur Einsicht 
für jede Person bereit und gibt über ihren Inhalt auf Verlangen Auskunft. Mit der Bekanntmachung 
tritt der Bauleitplan in Kraft. Wirksame Bauleitpläne sollen mit der Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung ergänzend auch in das Internet eingestellt und über das zentrale Inter-
netportal des Landes zugänglich gemacht werden. Gleiches gilt für die Ersatzverkündung von 
Satzungen, deren Rechtsgrundlage auf §10 Abs. 3 BauGB verweist.  
 

(7) Kann die Bekanntmachungsform nach Abs. 1 wegen eines Naturereignisses oder anderer unab-
wendbarer Zufälle nicht angewandt werden, so genügt jede andere Art der Bekanntgabe, insbe-
sondere durch Anschlag oder öffentlichen Ausruf. In diesen Fällen wird die Bekanntmachung, so-
fern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist, in der Form des Abs. 1 unverzüglich 
nachgeholt.  

 
§ 6 

Film- und Tonaufnahmen, Echtzeitübertragung und Aufzeichnungen zum Abruf  
 
(1) In öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sind Film- und Tonauf-

nahmen mit dem Ziel der Veröffentlichung sowie Echtzeitübertragungen zulässig. 
 
(2) Die öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse werden in Echtzeit über-

tragen. Die Gemeindevertretung und die Ausschüsse können zu Beginn jeder Sitzung entschei-
den, ob die gesamte Sitzung oder einzelne Tagesordnungspunkte ohne Echtzeitübertragung er-
folgen. Technisch bedingte Störungen sind unbeachtlich und haben keinen Einfluss auf die Wirk-
samkeit der in der Sitzung gefassten Beschlüsse.  
 
Bei der Echtzeitübertragung werden lediglich die Mitglieder von Organen und Gremien, die 
Schriftführerin oder der Schriftführer sowie die Referentinnen und Referenten aufgenommen. 
Weitere Personen, - auch Bedienstete - können nur mit deren Zustimmung aufgenommen wer-
den. 

 
(3) Das Verfahren im Einzelnen regelt die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung.  
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§ 7 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach Vollendung der Bekanntmachung in Kraft. Die bisherige 
Hauptsatzung tritt mit dem gleichen Zeitpunkt außer Kraft.  

 
(2) Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Ge-

meindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfah-
rensvorschriften eingehalten wurden. 

 

 
Trebur, den [Einsetzen: Tag der Unterschrift] 

 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur  
 
 
 
 
 
Jochen Engel 
Bürgermeister 


